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Antrag für den Verbandskongress 2009 
 
Antrag:  
 
§16 der Satzung wird wie folgt geändert (Änderungen sind unterstrichen): 
 
 
§ 16 Geschäfts-, Finanz- und Internetordnung  
 
1. Durch eine Geschäftsordnung werden die Rechte und Pflichten der 
Präsidiumsmitglieder sowie die Ordnung beim Verbandskongress und den 
Tagungen der Verbandsorgane näher bestimmt, desgleichen die Kassen- und 
Vermögensverwaltung des Verbandes durch eine Finanzordnung.  
2. Die Finanzordnung bedarf der Zustimmung des Verbandskongresses.  
3. Der Verband gibt sich eine Internetordnung. In dieser Ordnung werden die 
technischen und organisatorischen Regeln für den Betrieb der Homepage des 
Verbandes geregelt.  
 
Begründung: 
 
Durch die Bedeutung des Internets ist es notwendig, Regeln für die Homepage des Hessischen 
Schachverbandes aufzustellen. Insbesondere sind Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit, 
des Zugriff, der Gestaltung des Auftrittes usw. zu Regeln. 
 
Eine Internetordnung ist nichts Ungewöhnliches. So hat auch z. B. der Deutsche Schachbund in seiner 
Satzung eine Internetordnung verankert. 
 

 


